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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  11019 Berlin 

 Nicolai Daheim 

Lennebrokstr. 23 

59269 Beckum 

 

per E-Mail an: 

n.daheim.fwens94gub@fragdenstaat.de 

 
Ihr Antrag auf Offenlegung einer Verbandsstellungnahme zur Teilumsetzung der 
Energieeffizienzrichtlinie (Energieauditpflicht)  

Ihre Anfrage vom 16. Juni 2017 

Stellungnahme der Energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) vom August 2014 

 
 
Sehr geehrter Herr Daheim, 

 

mit E-Mail vom 16. Juni 2017 haben Sie beantragt, Ihnen die Stellungnahme des 

Bundesverbands Glasindustrie e.V. im Rahmen der Verbändebeteiligung zum "Entwurf 

eines Gesetzes zur Teilumsetzung der EnergieeffizienzRL (Energieauditpflicht)" 

zuzusenden. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Auf Ihren Antrag wird Ihnen die Stellungnahme der Energieintensiven Industrien 

in Deutschland (EID) vom August 2014 in der Anlage zugesandt. 

2.  Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Begründung: 

1. Gemäß § 3 Abs. 1 UIG haben Sie einen Anspruch auf Informationszugang. Eine 

eigene Stellungnahme des Bundesverbands Glasindustrie e.V. im Rahmen der 

Verbändebeteiligung bei der Teilumsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 

(Energieauditpflicht) liegt dem BMWi nicht vor. Ich lege Ihren Antrag jedoch 

TEL.-ZENTRALE  +49 30 18615 0 

FAX  +49 30 18615 7010 

INTERNET  www.bmwi.de 
   

BEARBEITET VON  Volkmar Stein 

TEL  +49 30 18615 6300 

FAX   

E-MAIL  Volkmar.Stein@bmwi.bund.de 

AZ  IIB2 - 36100/007 
   

DATUM  Berlin, 17. Juli 2017 
 

BETREFF 

BEZUG 

ANLAGE 



 

 
 

Seite 2 von 2 dahingehend aus, dass von Ihrem Informationsbegehren ebenfalls 

Stellungnahmen umfasst sind, bei denen der Bundesverband Glasindustrie e.V. 

Mitunterzeichner ist. Das ist bei der im Anhang beigefügten Stellungnahme der 

Fall. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 12 Abs. 1 UIG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Berlin erhoben 

werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Volkmar Stein 


